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Zweckbestimmung 

Titelgruppe 66 

Ausgaben der Clawiter-Stiftung 

1. Die 
Sie 

2. Die 
die 

Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. 
sind übertragbar. 

Mehreinnahmen bei Titelgruppe 21 erhöhen 
Mittel dieser Titelgruppe. 

3. Die Mindereinnahmen bei Titelgruppe 21 vermindern 
die Mittel dieser Titelgruppe. 

Vermischte Ausgaben 

Sachausgaben 

Erstattungen an das Land für 
Verwaltungsausgaben 

Erwerb von Geräten 

Erwerb von Wertpapieren 

Zuführung zu Rücklagen 

Deckung von Fehlbeträgen aus dem Vorjahr 

Summe der Titelgruppe 66 
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Titel 

546 67 

547 67 

632 67 

812 67 

8 31 67 

910 67 

961 67 

Zweckbestimmung 

Titelgruppe 67 

Ausgaben der Scheunemann-Stiftung 

1. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. 
Sie sind übertragbar. 

2. Die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 22 erhöhen 
die Mittel dieser Titelgruppe. 

3. Die Mindereinnahmen bei Titelgruppe 22 vermindern 
die Mittel dieser Titelgruppe. 

Vermischte Ausgaben 

Sachausgaben 

Erstattungen an das Land für 
Verwaltungsausgaben 

Erwerb von Geräten 

Erwerb von Wertpapieren 

Zuführung zu Rücklagen 

Deckung von Fehlbeträgen aus dem Vorjahr 

Summe der Titelgruppe 67 
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Ansatz 1985 
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Zweckbestimmung 

Titelgruppe 68 

Ausgaben der Wülf ing-Stiftung 

1. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. 
Sie sind übertragbar. 

2. Mehreinnahmen bei Titelgruppe 23 erhöhen 
die Mittel dieser Titelgruppe. 

3. Mindereinnahmen bei Titelgruppe 23 vermindern 
die Mittel dieser Titelgruppe. 

Vermischte Ausgaben 

Sachausgaben 

Erstattungen an das Land für 
Verwaltungsausgaben 

Erwerb von Geräten 

Erwerb von Wertpapieren 

Zuführung von Rücklagen 

Deckung von Fehlbeträgen aus dem Vorjahr 

Summe der Titelgruppe 68 
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Elnschreibungsordnung 
der Universität Düsseldorf 

Vom 4. Juni 1985 

1 3 

Aufgrund des § 2 Abs 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes uber die w1ssen
schaftl1chen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (WissHGJ vom 
20 November 1979 (GV NW S 926). zuletzt geandert durch Gesetz vom 
18 Dezember 1984 (GV NW S 800). hat die Un1vers1tät Düsseldorf fol
gende Einschreibungsordnung als Satzung erlassen 

§ 1 
Allgemeines 

( 1 J Die Studienbewerber werden auf Antrag durch Einschreibung in die 
Universität aufgenommen (Immatrikulation) Durch die Einschreibung wird 
der Studienbewerber für die Dauer der Einschreibung Mitglied der Un1ver
s1tat mit den daraus folgenden. in der Grundordnung der Universität sowie 
in der Satzung der Studentenschaft näher beschriebenen Rechten und 
Pflichten 

(2) Ein Studienbewerber ist für einen Studiengang einzuschreiben. wenn 
er die Voraussetzungen fur die E1nschre1bung nachweist und kein Zu
gangshindernis vorliegt 

(31 Die Einschreibung erfolgt für einen Studiengang oder für mehrere Stu
diengange, für den oder für die der Studienbewerber die Voraussetzungen 
nach Absatz 2 erlullt. als Studiengang gelten auch Studien zum Zwecke 
der Promotion. Studien zum Zwecke der Ablegung der Zusatzprüfung für 
die Sekundarstufe 1 und ein von der Universitat angebotenes weiterbilden
des Studium gemäß § 89 Abs 2 WissHG. das einem Studiengang gleich
wertig ist und mit einer Hochschulprüfung abgeschlossen wird Ein Stu
dienbewerber kann gleichzeitig für mehrere Studiengänge, für die eine Zu
lassungsbeschrankung mit Auswahlverfahren besteht. durch das Stud1en
bewefber vom Erststudium ausgeschlossen werden. nur eingeschrieben 
werden. wenn dies wegen einer für den berufsqual1fizierenden Abschluß 
vorgeschriebenen Stud1engangkombinat1on erforderlich ist. 

(4r'Mit der Einschreibung wird der Studienbewerber Mitglied in dem Fach
bereich, der den von ihm gewahlten Studiengang anbietet Ist der vom Stu
dienbewerber gewählte Studiengang oder sind die gewahlten Studien
gange mehreren Fachbereichen zugeordnet. so hat der Studienbewerber 
bei der Einschreibung den Fachbereich zu wahlen. in dem er M1tgl1ed sein 
will. 

(5) Die Einschreibung kann unbeschadet der Verpflichtung zur Rückmel
dung befristet werden. 

al wenn de.c gewahlte Studiengang an der Univers1tat nur teilweise ange
boten wird. 

bl wenn der gewählte Studiengang Zulassungsbeschrankungen unterliegt, 
fur e.1n0n Teil dieses Studiengangs eine höhere Ausblldungskapaz1t!it 
als fur einen spateren Teil besteh! uncl gewahrleistet ist. daß der Stu
dent sein Studium an anderen Hochschulen fortsetzen kann. 

c) wenn die Zulassung aus anderan Gründen auf einen Teil des Studien
ganges beschrankt ist oder 

d) wenn der Bewerber gemäß § 3 Abs 5 für ein zeitlich begrenztes Stu-
dium zugelassen worden ist. 

(6) Die Un1vers1tat kann von den Studienbewerb<mi die personenbezoge
nen Daten erheben. die zur rechtmaß1gen lorfüllung der in ihrer Zuständig
keit liegenden Aufgaben er1orderl1ch sind 

~ 2 
Vornu~~!lll!tmgan d&r ili:l~mchri!ilbtmg 

(1) Die Qualifikation lür ein Studium wird durch ein Zeugnis der Hoch
schulreile 1 allgemome oder fachgel)ufldene Hoch5chulreile) oder eine als 
gleichwertig anerkannt" Vorti1ldung nachgewiesen Die allgemeine Hoch· 
schulreife berechtigt une1ngeschranl<I ~um Studium, die fachgebundene 
Hochschulreife nur zum Studium rJer 1rn Zeugnis ausgewiesenen Studien
gange Die Einschreibung fur ein Promotionsstudium (§ 1 Abs 3 Satz 1) 
l<ann nur erfolgen. wenn 1Jer SturJ1enbewerber die Voraussetzungen des 
§ 94 Abs 2 WissHG erf1illt und die Bescheinigung eines Hochschullehrers 
der Universitat Dusseldor1 vorlegt. aus der sich ergibt. daß der Studienbe· 
werber von diesem als Doktorand betreut wird 

121 Der Nachweis einer besonderen Vorbildung, einer besonderen studien
gangbezogenen lcignung oder einor pral<t1schen liH1gkeit wird gefordert, 
soweit Prüfungsordnungen dies vorsnhen 

(31 Fur Stuct1enriänge. lie1 denen Zulassungszahlen festgesetzt sind, setzt 
die Einschreibung den NachwA1s uber d10 Zuweisung eines Studienplatzes 
voraus Dieser Nachweis ist entbehrl1cil, wenn der Studienbewerber die 
Einschreibung unter Einstufung in ein höheres Fachsemester beantragt, 
lur das Zulassungszahlen nicht sind. sofern er die Anerken-
nung von entsprechenden nachweist 

(•l) § 65 l'.bs 'I W1ssllG L1le1b1 unberuhrt 

(5) Stud1enbewerbc" ohne den Nae11we1s der Qual1fil<at1on nach Absatz 1 
l<önnen unter den Voraussetzung1rn •jes § 66 WissHG (Einstufungsprüfung) 
eingeschrieben werden 

§ 3 
Auslßndische und staatenlose Studienbewerber 

111 Stud1er:bewerber. die· nicht Deulscr1e 11n Sinne des Artikels 116 des 
Grunagese'.zes ·~11'1d. l~onnen sowe1t !-<,eine Zugangsh1ncjern1sse gemäß§ 5 
vor11egcr1 \NerdPn wenn sie die !Ur den gewählten Studien-
gang Oual1fikat1on nscl1we1sen, die gerna3 § 2 Abs 2 erforder-
l1cnen Nachweise erbm1gen ausre1crwnde l\enntn1sse der deutschen Spra
che be~:t::en und zum Fact1stud1um ZU'.Jelassen worden sind Auslandfsche 
Stud1ec:bewe1ber aus nicht deulschspracriigen Landern haben vor Auf
nahme des Fact,studiurns d 0 n Nachwe1S uber ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Spr;iche zu crlrnngen 

(2) Auslarid1schcn Studienbewerbern. die den Nachweis über ausrei
chende Kenntnisse der deutschen Sprache nicht erbracht haben und einen 
Hochschulsprachkurs besuchen wollen, um eine Sprachprüfung abzule· 
gen, wird beim.tel b'S zum Bestehen oder cndgultigen Nichtbestehen der 
Spracl1prufu11g die Recr·tsstellung eines Studenten verliehen. wenn sie 
zum Besuch des ftJ;>chschulsprachkurses zugelassen worden sind. 

131 Mit dem Bestehen der Prüfung nach Absatz 2 wird kein Anspruch auf 
Einschreibung zurn Fachstudium erworben 

141 Das Nohere uber die Zulassung nach den Absätzen 1 und 2, insbeson
dere uber Zustanc11gke1ten. Fornirn Fnsten und Auswahl. regelt eine be· 
sondern Ordnung die cl1e Un1versrtat als Satzung erlaßt 

(5) Die in Absatz 4 ~1enannte Satzun9 regelt ferner dia Zulassung von aus· 
landischen un•j staatenlosen Stud1enbewerbem. clie ein zeitlich begrenztes 
Studium ohne Abscl1lußprufung durchfulven wollen; die Zulassung kann 
abweichend von § 5 Alls 1 Satz 1 Buchstabe a geregelt werden. 

§ ~ 
Verfahren 

( 1) In 11icht zulassungsbeschränk!en Stud1engangen kann die Universität 
eine Bewerbungslrist festsetzen In zulassungsboschrankten Studiengän
gen muß der Zulassungsantrag innerl1alb der festgesetzten Frist bei der 
zustandigen Stelle eingegangen sein. Bewerber. die diese Frist versaumen 
oder den Antraq nicht lorm9erecht stellen, sind vom Vergabever1ahren 
ausgescr1lossen Die in S;itz 1 und 2 genannten Fristen werden im Vorle
sungsverze1chn1s und durch Aushang bekanntgegeben 

(21 Die E1nschro1bung für e1n1rn Studiengang erfolgt auf Antrag des Stu
dienbewerbers Der Antrag ist formg;;recht innerhalb der von der Universi· 
tat festgesetzten Frist zu stellen Solenn die Studienordnung bestimmt, 
daß das Studium nur 1111 Jahresrhythmus aufgenommen werden kann. ist 
der Antrag nur w1Rss1g wenn 101 das hetrellende Semester ein Lehrange
bot besteht 

131 Mit dem Antrag aul E1nschre1bun'.1 sind vorzulegen 

1 der ausgefullte Erlletiungshcgen Mit dern Antrag auf Einschreibung 
werden lolgende personenbezogene Daten des Studienbewerbers ge
rnaß § 1 Abs 6 erhoben 



1 !) 

Name, Vornan-10. Goburlsdatum. Geburtsort. Go!;chluchl. Staatsan~1ehb
rigkoit, stand1ger Wohnsitz, Sernesteranscririlt. 1.M von dem Stud1enbe· 
werlJer gewahltcn Studiengange mit den zugehörigen Facr1ern und 
Fachsemestern. cl1G Zugehorigke1t zur Fachscl1afl unrJ Zllrn Fachbe· 
reich, d10 Art der Hochschulzugangsberecht1gung, das Boschall1gungs
verhältnis innerhalb der Univers1tat und das Datum der Einschreibung. 

2 die für den Nacl1we1s rJer Qua!ilikat1on erforderlichen Zeugnisse sowie 
im Falle des § 2 Abs. 2 die fur den Nachweis einer besondrn en Vorbil
dung. besonderen stud1engangbezogenen Eignung oder pral,11schen 
Tilt1gke1t erforderlichen Zeugnisse oder Belege in lloglaub1gte1 l\op1e 
oder Absct1rift Ausland1sche Zeugnisse sind 1m Original nebst einer Fo· 
tokop1e oder Abschrift vorzu!e~1cn Fotok:.._1p1en cidor Abschrdtün '1uslan
d1scher Zeugnisse bedurfon der Beglaub1(1ung durch die l1eu:sch<; d1-
plo111at1sche oder konsularische Vertretung 11n Herkunftsland oder 
durch die d1plo111atischo Vortretung des Herkunftslandes 111 rjcr 13uncles 
republ1k Deutschland Fremdsprachigen Z1!ugnissen oder Besche1r,1-
gungen ist grundsatzl1ch eine deutschsprachige 
ben, deren R1chl1gkeit durch die zustandige deutsche 
oder l<onsularische Vertretung 11n Herkunltsl3ncl oder von e111ern ve:e1· 
d1gten Dolmetscher oder Ubersetzer 111 de< ßundesrnpulJlli< Deutsch
land beglaubigt ist Aul Verlangen 1°at der Stucl1enbewerbcr die Ecliih<eil 
von Zeugnissen mit einer Legal1sat1on durch die zustand1ge deutsche 
Stelle nachzuweisen; 

3 in zulassungsbeschränkten Studiengcing(~Fi dr~r Bescheid Uber die Zutc1-. 
lung eines Studienplatzes {Zula:;s1.mgsbeschc1d) oder der NachwelS qe· 
maß § 2 Abs 3 Satz 2; 

4 der Nachweis über das 
sche1nigung titier die 
gangsvermerk, wenn der 
setzcs studiert hat, 

5 ggf. Nachweise uber die 

e1n8r De
m1t t•,b· 

f3ewerher un GeHun9sbereich des GrundgB-

ständigen Prufungsaus:::;chusse oder 

6 der Na.chw.eis uber dic:5 Z.ahfung chH .:.u 6.~n1·richt0r~tlen Get>u\1rPn oder 
Beitrage; 

7. eine Erklärung darUb(~I' ob urnj \ve!ctw Prufungen oder Le1stun'.JS 
nachwo1se, die m Studien- Prufunvsordnunge.1 vorQW"iPhf:n 
sind, vorn Bewerber rncht best;:in(lon v~urc!i::=n. 

8. 1 AL'.:. 4, welchem f achbcn~1ch der :?tu-

9 der Nachv.1e1s über das Be,:,tr~hf.''l einer 1\rankenvers1chenmq ~Jefna11 cen 
gesetzlichen Vorsc/)f1flen uber die st\11~1:»;t 1 Sd)I_'. l\rdnl\envcr-:.:'::lwr1_ir\J 

(4) Versaumt der ßewertJer <J10 
cJ1e E1nscl1re1bung. Fluckmeldung 
wenn ein w1cl1t1ger Grund 
Hochschulgebuhrengose1z m 
zu entrichten 

(5) Ausland1sche und stailtenic.se Stl,d1011b0werbe aus 'i!c:ht cJeu~;c 1 ;spr3-
ch1gen Umdern mussen dGn i\Jacl1W(·.1s ube1 Jus•(~1c!1cndl~ f\er111tr,1~~se Uer 
deutschen Sprache qernaß 1Jer s~~rac)~1p: .Jtunyseirdnur~g der l,'ri 1VC'IS '! at 
erbringen 

(6) Sofern der Fachbererch die Teilnerirnerzah: an einem v1e1'd:::r'.~i1lcJc11cer" 

Studium wegen der Art oder des Z·.vecl's d·'.:'S Studiums besc.'hranh! h21 
welf die Zahl der 8ewerber die ubers:o·gt ~rloig: die 
Zulassung in der Rc1r1enfolqe des t.:,1s cl1e rc~st-
gelegte Teilnehmerzat1I erre1cl11 ist 
nen 8ewe1 tiungcn entsr:he1de\ das Los 

§ 5 
Ver.sogung der Einschro1bung 

(i) Die Emsc;hre1burg ist außer 1n-1 F111Je der 1el11enuon Oua/·,f:J;;at1on odsr 
fehlender Nachweise qemaß § 4 Abs ] ~,Jr 2 :''J versagen 

a) Wl:nn der Studienbewerber 1n e1riem z.ulas.')ungslleschrar:k'.er~. ~! 1J1J112n 
gang n1cl1t zugelassen worden ist 

b) wenn der Stud1enbewe,·ber 1n derT1 qewahlten Stud1en 1J::tnq an einer 
Hochschule 11n Ge!tungstJere~ch des G-rundr:Jesetzes erne ni1r::n der Pru-
fungsor·jnung eriorder!rche 2nd9~it19 rncr1t bestrrnden odPr ei-
nen nach der Prulungsordnung Le1~·;tungsnachwe1s eno-
gu!t1g nicht erbracht hat dies gilt entsprechend lur Wfflf,•Jndte oder vrr· 
gle1chbare Studiengange. soweit dies 1n Prulungsordnungen best1rnmt 
ist. 

c) wenn und solange der Studienbewerbe( vorn Studium an einer H1Jch
schule 1m Gellungsbere1tt1 des Grundgesetzes gemaß § 69 l\bs 4 
W1ssHG oder aufgrund entsprechender Vorsctmften anderer lander, 
die 1m Vollzug des § 28 1.ies Hochschulrahmenyesetles er9angen sind 
ausgeschlossen 1sl. das gilt nicht wenn diese Maßnahme an einer ande
ren Hochschule verhangt wurde und lur den Bereicl1 cJei- Un1vers1\at 
Dusseldorl die Gefahr einer solchen Beeintracht1gung nicht oder r11cht 
mehr besteht in d1esorn Fnlle 1sl die Entscheidung uber c11e Einsc.IH1'1-
bung allen anderen Hochsct1uien 1111 Geltungsbereich des Grundgeset· 
zes m1tzute1len 

(2) Nach Fortfall der Zugangshrndern1sse nach Absatz 1 Eluchslabe c ist 
der Stud10nbewerber wieder e1nzuscl1re1ben. auch soweit Zulassungsbe· 
schrankungen bestehen 

(3) Die Einschreibung kann versagt worden. wenn der Studienbewerber 

a) durch Krankheit die Gesundhe:t rtnde1·er Hochschulm1tgl1eder gef:ll1rden 
oder den ordnungsgemaßen Stud1enbe!rieb erheblich bee1ntracilt1gen 

WLFiii; vor dl'f Entschc1dun~ so!I den~ Bewerber Gelegenheit gegeben 
werdl'n, nachzuweisen daß der Versagungsgrund nicht IJesteht. 

b) entmund19! ist oder un\er vorJauf1ger Vormundschaft steht, 

c) die fur cl1e [~1nschre1bunq vorgeschriebenen Formen und Fnsten nicht 
beachtet hat. 

(ij den Nacllwe1s uL1e1 die Zah1unq der zu entrichtenden GeblJhren und 
Be1traqe rncht erbringt Ausna~1mrn Slfld hms1chtl1ch des Studenten· 
sc11attSb1.w:rages in s'Jz1alen HartefrJl!en zulass1g, 

e) bereite; an einer [lf1tjr:1e~1 i~OCflSC~lUIC CrflQOSChr1eber ISI 

§ G 
Mitwirkung 5p tllch1en 

Jer SLvfont 1s! Vl~rpf/1chtct der Univers1tat unverzuglich m1tzute11en 

a) die Ar1de1;..Jnf)(~n de:.; Namens des Farn,lienstandes und der Seriiester
ür\81' He1m(1tanschriit 

b) be:;t.~ndene ode1 rr:chl bcstandr,ne deren Ergebnis fur die 
Fortsetzung des !-=z1ch:..>tudJ 1Jrns er/1ebl1ch 

c) den 11er''d'.':·l \1on :-_JtucJ·,Hnbucl1 c.der Stude11tenciuswe1s 

§ 
Exrrim!rl~ulatlon 

(1) /wf sei110n J\ntra~; tsl der StGOent zum Ende des Semesters zu exmatri
kui1er en 

(2! We:tod-.111 ist 01' mJmltnkul1eron. ~venn 

'a\ d1:=i: C:m,:.cnrc:i'o•.Jn(] d111;:h Z1Nang arg!1sil(JG Tauschung oder Bestechung 
11r:rbc19f-:lur1rt wunJe 

IJ) 

c) 

"""' nac11 der Prufungsordnung erforderliche 
l)(~Stlinden oo~~r einen nach der Prufungsord· 

i 01s11m9sr1;v:.llw01s endgult1g nicht erbracht hat, 

,: ,1~·Jc1~>ur1g eines Stuchenptatzes wahrend des 
dür fut die Zuweisung zust8ind1gen Stelle zua 
1 ~; l 

/\u·:;t1ar:dii)!.u1q ·:1l1S uber d10 bestandene Ab~ 
:;ch;unpr11fd:11; 1:~t Ocr S1uch~rH f1nr: des laufenden Semesters .zu ex~ 

'.)P1 dr-;.nn. clafl ür rH.Kh fw 1~1nfrn anderen Studiengang ein~ 

h<J.1ln .. ,.,,,;rnatf":kulir_~rt w1':rden, wef'ln 

;1) 1::1')S,_ 1··.re1bt1"1q ·r;~h~~(:h(:r,, bekannt \Nerdr?n und noch fortbestehen 
odGr t~1ntre\1.•n cler E1ns.:hre1bung hätten ful1ren müs~ 

fuhren konnen. 

(·-tr:clit1:nde:": Gr~buhren und Beiträge trDtz Mah· 
·~.tc~etz .... 1-y 1111\ r-\n<Jrut1ung Uer Maßnahme nicht entrichtet 

h:.1'.,J·1 \Jf:S Studentcnsclrnftsbertrags 1n sozialen 
11a,·tcf;i::c1 n1c){:i·•;~h 

f11~ Student :<;am1 aucn 1.'.\m:1tr1kuliert werden. wenn er durch Anwen· 
dur.c; c;~w:1Jt .1\ufl:JI Cerung ZU/ Gewalt oder Bedrohung mit Ge~ 
\\'i.11'. 

l3e'.ricD emer U111vers1tatse1nrich1„.mg die 
our:r C1e Durc:nfuhrung einer Un1ver-

'.J' i:':n .V1:\ql1(~:1 001 lJn,vus1tat vori der" Ausubung seiner Rechte unj Pfl1ch-
len gen:aß ~ 1? Ati:; 1 W1ssHC abhalt oder abzuhalten versucht 

Glf'1::.hr-:> g11t wenn e1:-, Studi:.:nt Jl't den 1n Satz 1 genannten Handlungen 
tf;i.i.r·wnri• 1, odc 1• \/~'tederho\t An,:Jrc1nunc.;en zuw1clcrhandelt die gegen ihn von 

,_i1:•· ·,_:r11vPrs.un \Neocn Verl1:L:.'.·~,ng -seiner Pflrchren gemaß § ~2 Abs 1 
Vv·ssdl; ocJpr 21.:\\Jfuno de~ Hausrechts getroffen worden sind 

11)1 Mt c_it"!r f:=ri,\'.>cl101dunq u1Je1 d.e ExrT1atnl\u 1 a~1on gernaß Absatz 5 ist eine 
I; r·:;t l)1S zur rl;jJer V(l') Z:Wf'I clahren festzusetzen innerhalb derer eine er
r»~U[(' C.1nsc.hi e.btin~.J an drr Un1vers1tat ausgeschlossen ist 

Absatz 5 entscheidet ein Ordnungs-
2us:-:.c!1ul:: Der besteht aus dem Vorsitzenden einem 
M1i(_J!1H1 rh~s F~·~ldorats und cin(~m Vertreter der Gruppe der Studenten Der 
V ~ 1 rs!!zenUe und ~:;ein Stellvc•rY\'eter cJ1e 1..i1e Befahigung zurn Richteramt be· 
s1t2(~n un(i nwtil M1i~)l1~jd!)r der Un1vers1tat sein mussen werden \OfTI Rek· 
'. 1irdt 1m 131:-nd~rner, 1111t dem Senat bestellt Der Verlreter der Gruppe der 
:3•,ucic· 111en ,__..;1d ~;.ein Stellvertreter weracn von der Gruppe der Studenten 

Spnat gewr:illlt Oie Arntszt~rt des Vor::;1t2endcJn betragt vier Jahre. die 
apr anderen M·tgl!Hder L\'/CI Jahre entsprechendes gilt fur die Stellver1re-
1er 

(81 Das Verfahren_ vor dem Ordnungsausschull wird auf Antrag des Rekto· 
Der Antrag muß innerhalb von zwei Wochen nach dar 
sct,rifllich be1rn Ordnungsausschuß gestellt werden Das 

Ve11ariren 1sl unve1zL1\;l1ch durchzuluhren Der Ordnungsausschuß ist be· 
'Ne111·1 C'J(;j l/ors1tzende und ein weiteres Mitglied anwesend 

s1nrJ ['10 uber das forrnl1che Verwaltungsveriahren der §§ 63 
bis 71 (jcs Verv;1alt1;n9svor1.ahrensgesetzes fur das Land Nordrhem-Westfa
len sind anzuwGndon Der ()njnungsau(jschuß ist Behörde im Sinne des 
VGr·v1altL·ngsvl•dal1n~nsgesr;tzes Die Entscheidung dos Ordnungsaus
schuss0s ist schrii\11c1·1 ;!u oegrundc~n mit einer Rechtsmittelbelehrung zu 
vers0hen tff';J cJern f:1otro11enen zuzustellen lrn Falle c1er Exmatnkuiat1on ist 
die E ntsc:1'1<~1dun9 nlien Hndert-'!n Hochschuler 1rn Geltungsbereich des 
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{'.'3) ZvvEiiiflörer worden nicht eingsschrieben, sie werden durch die Zulasq 
uncJ lur rJ1a f);we1 der Zulassung Angehörige der Universität, ohne 

Auf Zweithörer finden die Vorschriften !ur die Einschre1-
d1e Ruclmiek1ung und die Exmatrikulation sinnge

Antrng ~ut Zulassung ist innerhalb der von der Uni
vern1wt belrnnntge9ebenon Fristm1 zu stellen. Mil dem Antrag auf Zulas

ols Zwßllhornr ist eme lmmatnkulat1onsbesche1nrgung der Stamm
vorzulegen. Dem Zwe1thorer wird eine Bescheinigung über 

fur besl!mrnie Lelorvernnstal1ungen oder einen Studien-

§ 12 
Ge$lhilrn1 

(1) Bewerber. die e111zctr1e l.el;rveranstaltungen an der Universität besu
chon wollen, können aui Antrag nach Anhörung der betroffenen Fakultät 
als Gast110rer 1m l'iahmen cler vorhandenen Stud1enmbgl!chkeiten zugelas-
3eri w1m1e11 Der Nacl1we1s der Oual1f1l{at1on nach § 2 ist nicht erforderlich. 
Im Falle c1es § 5 Abs 1 ßuchst8bc c ist eine Zulassung für die Dauer der 
Exrnatnl<ulat1on ausgescl\losser1 

(2) Fur die Zulassung als Gastr1orer ist die Gasthörergebühr nach dem 
Hochschuigebuhrengeseiz m der 1e~-ve1ls geltenden Fassung zu zahlen. 
(:'"{) FLir C\;3sthorer glll § 11 Abs 3 P-nt5prechend 

141 Prufungen abzulegen. Sie können le
Teilnahme an Lehrveranstaltungen er-

(~'.I) G~Jsihorer im Sinno d1e!:ber Vorf1chnft sind auch Teilnehmer an Weiter· 
der Universiiat, sofern sie nicht unter den in § 1 

Voraussetzungen als Studenten eingeschrieben werden. 
F ,•,chlJernic!i wegen der Art oder des Zwecks der 

eine ßragrem:ung der Teilnehmerzahl lestge
t.\ow:i;i;ungßn 111 d1ir fleihontolge ihres Eingangs nur inso-

nls dtoJ',; d1'1 Teilnehmerzahl entspricht. 
e11tscheidet das Los. 

Inn am 1 Juli 1985 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
Univers1tat Dusseldorf vom 28. November 

Juli 1979 außer KrnfL 

der Besd1lusse rJes Senals 1jer Universität Düssel
und 30. 4. ·19135 sowie der Genehmigung des Ministers 

tur Wtssenschaft und Forschunu de~3 Landes Nordrhein~Westfalen vom 
23 5. 1935 ·· II !' :Hl220/0/ 1 

Uuss~-;lduri. rJl:!n ,}uni 1 ~HJS 

Der fi8ktor 
Prof Dr Kaiser 

VclÖffcntlicht im Gemeinsamen Amts-

h1a.tt de.s I\t1ltusministeriums und 

de':::; Min si::e1 iums für Wissenschaft und 

Fo.1schun9 des Landes NW vom 15.7.1985. 
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Termine für das Sommersemester 1 9 8 6 

Semesterbeginn: 

Semesterschluß: 

Beginn der Vorlesungen: 

Letzter Vorlesungstag: 

U1e Vorlesungen fallen aus: 

Bewerbungsfrist: 

für die Fächer Medizin, Z<lhrunedizin, 
Pharmazie und Psychologie 
<nur höhere Semester) 
- Ausschlußfrist -

I~natrikulationsfrist: 

nur fur zulassungsfreie Fiicher 

Die EinschreibungsuntPrlaren sind in 
der vom Studentensekretariat jeweils 
mitgeteilten Frist zurückzusenden. 

Rückmeldefrist: 

für die Fächer Medizin, Zahnmedizin, 
Pharmazie und Psychologie 
- Ausschlußfrist -

Für die übrigen Fächer: 

Exmatrikulation: 

Bewerbungsfrist für ausländische 
Studienbewerber: 

1. April 1986 

3o. September 1986 

21. April' 1986 

18. Juli 1986 

1. Mai 1986 
8. Mai 1986 

19. Mai 1986 
29. Mai 1986 
17. Juni 1986 

(Maifeiertag) 
(Christi Himmelfahrt) 
(Pfingstmontag) 
(Fronleichnam) 
(Tag der deutschen Einheit) 

(Sport-Dies) TE:rmin wird noch bekanntge
geben 

1o. FC'bruar bis 18. April 1986 

vom 10. Februar 1986 
bis 1 s. Mürz 1986 

lo. rebruar bis 18. April 1986 

10. Februar bis 18. April 1986 

in den Fächern mit Zubssungsbeschriinkungen: bis 1 S. Januar 198() 

Studienplatztausch: lo. Februar bis 18. April 1986 
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Betr. : Postdoktoranden-Programm 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG) seit Beginn des Jahres 1985 auf 

Bitten des Bundes und mit Zustimmung der Länder aus Sonder~· 

mitteln des Bundes ein zusätzliches Programm zur Förderung 

besonders qualifizierter~ promovierter junger Wissenschaft~· 

ler (Postdoktoranden-Programm) durchführt. 

Da alle Anträge der D.FG bereits am 31.10.1985 vorliegen 

müssen, sollten Anträge von Bewerbern spätestens am 15.09,3985 

beim zuständigen Dekanat eingereicht sein. Nähere Auskünfte 

erteilt die Abteilung J.1 der Universitätsverwaltung (Gebäude 

16.11, F. 311-2424/4701). Fachspezifische Fragen sollten 

unmittelbar an das zuständige Dekanat gerichtet werden. 


